
Die Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland

Vorlage Nr. 15/741

öffentlich

Datum: 13.12.2021

Dienststelle: Fachbereich 21

Bearbeitung: Herr Schneider

Landschaftsausschuss 14.12.2021 Kenntnis

Tagesordnungspunkt:

Stellungnahmen der Mitgliedskörperschaften zum Haushalt 2022/2023

Kenntnisnahme:

Die Stellungnahmen der Mitgliedskörperschaften, die in der Zeit vom 23. November 2021 
bis 13. Dezember 2021 zum Doppelhaushalt 2022/2023 eingegangen sind, werden zur 
Kenntnis genommen.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

L u b e k
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Zusammenfassung  

 

In der Zeit vom 23. November 2021 bis zum 13. Dezember 2021 sind von 13 Mitglieds-

körperschaften Stellungnahmen zum Doppelhaushalt 2022/2023 eingegangen. 
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Begründung der Vorlage 15/741 

In der Zeit vom 23. November 2021 bis zum 13. Dezember 2021 sind von 13 Mitglieds-

körperschaften Stellungnahmen zum Doppelhaushalt 2022/2023 eingegangen. 

Im Einzelnen 

 StädteRegion Aachen vom 23. November 2021, 

 Stadt Köln vom 30. November 2021, 

 Stadt Duisburg vom 30. November 2021, 

 Stadt Wuppertal vom 30. November 2021, 

 Kreis Düren vom 30. November 2021, 

 Stadt Solingen vom 1. Dezember 2021, 

 Stadt Bonn vom 7. Dezember 2021, 

 Kreis Heinsberg vom 8. Dezember 2021, 

 Stadt Solingen und Stadt Remscheid gemeinschaftlich vom 8. Dezember 2021, 

 Rheinisch-Bergischer Kreis vom 10. Dezember 2021, 

 Kreis Euskirchen vom 13. Dezember 2021, 

 Kreis Kleve vom 13. Dezember 2021, 

 Rhein-Kreis Neuss vom 13. Dezember 2021. 

Darüber hinaus hat der Städtetag NRW mit Schreiben vom 9. Dezember 2021 seine Mit-

glieder des Finanzausschusses aus dem Bereich des Landschaftsverbandes Rheinland zum 

Doppelhaushalt 2022/2023 des LVR angeschrieben. 

Die Stellungnahmen der Mitgliedskörperschaften und das Schreiben des Städtetages NRW 

werden mit dieser Vorlage zur Kenntnisnahme vorgelegt (vgl. Anlagen 1 bis 14). 

In Vertretung 

H Ö T T E 
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StädteRegion
Aachen

StädtaReglon Aachen • S2090 A chen

Fraü Landesdire torin
Ulr ke Lub k
Landschaftsverband Rheinland
Kennedy-Ufer 2

50679 Köln

Sehr geehrte Frau Landesdirektion Lubek,

Init großer Verwunderung  haben wir wahrgenommen, dass sich die
Mehrheitsfraktione  in der Landschaftsversammlung wohl für eine Er¬
höhung des Umlagesatzes um 0,2 %  on 15,2 % auf nunmehr 15,4 %
ausgesprochen haben. Wir können diese Erhöhung weder nachvöllzie-
hen, noch akzeptieren.

Der Landschaftsve band hatte bei der Benehmenseinleitung zu sei e 
Doppelhaushalt 2022/2023 zunächst einen Umlagesatz für das Jahr
2022 von 15,8 % in Aussicht gestellt. Aufgrund der sehr kritischen Stel¬
lungnahmen der Mitgliedsko  unen und der absehbaren, wie auch
letztlich eingetretenen Verbesseru  en, nach den zum damaligen Zeit¬
punkt vorgelegten Zahlen aus der Arbeitskreisrechnung zum Finanz¬
ausgleich 2022 hat der Landschaftsverband seinen Haushaltsent urf
mit einem um 0,6 %-Punkte auf 15,2 % gesenkten Umlagesatz für 2022
eingebr cht.

Städteregionsrat
Dr.  m Grüttemeier

Hausanschrift
Zollemstra&e 10
52070 Aachen

Telefon Zentrale
.:b 241 / 5198-0

Telefon Durch ahl
0241 / 5198-2442

Telefax
02 1/5198 8-2324

E-Mail
tim.gruettemelon®
staedteregion-aachen.de

Zimmer
: 8123

Datum
23. November 2Ö21

Mit diese  Wert  urde fol lich auch der Städteregionshaushait einge¬
bracht.

Ob ohl die  eue  odellrechnung beim Landschaftsverband im Hin¬
blick auf Umlagegrundlagen und S hlüsselzuwelsungen zu einer si-
cherlich erkraftbaren Verschlechterun  von rund € 750.000 bei glei¬
chem U lagesatz von 15,2 % führen würde und somit zu einer Gesam¬
tumlage.  VR von ru d € 3.179.000.000, sollen sich 'die Mehrheitsfrak¬
tionen in de  Landschaftsversam lung auf eine Anhebung des U ia-
ges.atzes auf nu  ehr 15,4 % verständigt haben.

Für die  itgliedskommunen des Landschaftsverbandes  ürde dies eine
ehrbelastung von rund € 42.000.000 bedeuten. Auf die Komm nen

in der StädteRegion. Aachen, entfallen da on rund € 2.200.000. Bei der
ergl ichsweise geringen Verschlechterung des Haushaltes des Land-

schäftsverbandes durch die Modellrechnung zum Finanzausgleich ist
diese. Er öhung des Umlagesatzes weder nach ollziehbar, noch solida¬
risch.
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StädteR ghn
Aachen

Die Kommunen in der StädteRegion Aachen sehen sic  - wie die gesamte kommunale Familie
- seit Beginn der Coronapandemie vor enor en, auch finanziellen, Belastungen. Hinzu
kommt, dass die StädteRegion Aachen mit den Kommunen Esch eiler, Stolberg,. Roetgen und

achen durch die Hoch ässerkatastrophe vor kaum vorstellbare H rausforderungen gestellt
wird. Hier gilt es mit einer einzigartigen Gemeinschaftsleistung Kräfte zu bündeln und finan¬
zielle Mittel bereitzustellen, um den Wiederaufbau zu meistern.

Nach alldem ist die Erhöhung des Umlagesatzes haushälterisch nicht nachvollziehbar und
widerspricht zudem in bemerkenswerter Weise dem Rücksichtnahmegebot sowie dem Solida¬
ritätsgedanken in der kom unalen Fa ilie.

Wir bitte Sie daher sehr eindringlich, sich für eine Beibehaltung des Umlagesatzes von 15,2 %
einzüsetzen. Die Fraktion n in der Landschaftsversammlung; denen wir  ieses Schreiben
ebenfalls zusenden, fordern wir auf, die geplante Erhöhung des U  Jagesatzes nicht zu be¬
schließen.

Schon jetzt weisen wir darauf hin, dass wir uns bei einer Erhöhung des Umlagesatzes rechtli¬
che Schritte Vorbehalten.

it freundlichen Grüßen.

Dr. Tim Grütte eler Sibylle Keupen
StädteRegion Aachen Stadt Aachen Stadt  ls orf

Pierre Froesch
Sta t Baesweiler

Nadlne Leo hardt
Sta t Eschweiler

Dr. B njamin Fadavian i. V. Franz- äfl Boden Jorma Klauss •
Stadt Herzogenrath Stadt Monschau Gemeinde Roetgen

Kupferstadt Stolberg
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Die Oberbürgermelsterin Stadt Köln

Sladl Käln-Dajisrndl II
. 6n 8r.Stf.15j.153, BOÖ ZKäln

Frau
LVR-Landesdlrektprln Ulrike L be .
landgGhafteVpr aind'RhelhJancI
Könnedy-Ufer2

50679 Köln

Ihr Schreiben Mein Zeichen

IM St

or aben  er (Wehrheitsfraktionen

Hie : Anhebung de  Landscheftsuirilage

Dezärnetll
Finanzen

One Colögnä
Venioer Sir.,151 63» 50672 Köl 
Auskunft Frau Stelnbäch, ZüttWer 12,14
Telefon 0221221-23147, Telefax,0221.221-31713
E-Mail s(adtkaemmerin@stadt- oe|n,de
Infernet vwvw,stadt-koel .de

Sprechzeiten
Mo»-Dö. 8,00 n 12:00 Uhr
und 14.00-'15.30 Uhr
Fr..8,Q0-12.p0Uhf
und naöh Vereinbarung

KVB. Stadtbahn-Linien 3. und.4 (Hialtesfe.lle. P.lusstf,)

Pstum

30.1t2Q2t

Sehr.ö.eehrte Frau .LaficlesdirGktqrin Lubek,

nachdem eine Hinweise erreic t' haben, dass sich die Mehrheftsfraktioneh in der Land-
s.chäffsversatinitilung möglicherweise für eine Erhöhung  es .Umlagesatzes u  0,2 %.
aussprechen weiden,  öchte auch ich - angelehnt an das Schreiben der S.tädteregion
Aachen - mein Unverständnis über'den Inhalt und Zeitpunkt .derartiger Bestrebungen zü  
Ausdruc  bringen»

Ich teile  i  Einschätzung,  as.s;  je ngnmqhr geplante Anhebung  as  qitege ab B puf
i'$A einer Meht elastung  uf sei e  der S ädte und Kreis  führt,  i  in einem groben
Miss erhältrfls Zu der Verschlechterung steht, die der LVR auf Basis d r neuen Modellre.ch-
nurig unter .Beibehaltung  es mit de  Haushaltsentwurf eingebrachten U iagesatz.es von
15,2 % erwartet.

Gleichzeitig möchte Ich in dies r nach  ie  or sc  ie i en Zelt art den Sölldäritätsgedankeri
appellieren und um Beachtung des Rücksichtnahmegebots bitten.
Für die Kom unen stellen  ie weiterhinandauern e un  sich zuspffeend.e Pan emie und dle:
daraus ' esultieren en Un ä barkeiten eine enor e Herausforderun , dar >- pe sonell, o ga¬
nisatorisch  n  finanziell. Umso, wichti er ist es,, dass Planungsgrundlagen, die von  en
Kommunen im, Rah en Ih es.  ufs.tellurigSproze.sses angen.o m:e.n!werc(.en  urften, nicht zu
eine , Zeitpun t verändert  erdeny zu  e   ie. meisten Haushalte bereits ve abschiedet

ur en. Das gilt umso  ehr, als die Notwen igkeit  ieses politischen  ofstoßes nicht er¬
sichtlich Ist.

Zusa menfassend  öchte  ch Sje daher,  in ringlich bitten, sich für die Belbpjialtung: des
Umiagesat es. von 16,2 % einzüsetzen, u  Uns i  Rah en der Bewirtschaftung unse es.
Etats nicht hoc  engere .Grenzen zu setzen als sie oh  hin sc on bestehen.

DleAmfer und.DIapstslellBn  er Sfadlvewallung nnden.Sle.untervww.Stadl-|<c>!3ln,de,. Fragen zu den Dienstleistungen dsr SladtKöJn beant-
ertet  inan montags -Treltagsvon 7'-. 18 .UhVaasStlt ertelefon unter der einhelUldhenßehördenrufnummer 115 oaer:0221/22F0



Die.Oberbürgermetsterln1

Seite 2

ich habe dje Mitgiiedgrder biesjgeh Kooperatiön im Rat der Stadt. Köipj d e gleichzeitig Mit¬
glie er de  ..Landschaftsversamnilung. des LVR sin , ebenfalls in dieser An ele enheit a res¬
siert und wm Unterstützung gebet n, damit  iese Pläne Reine U.msetzung flnden.
Mit freun lichen Grüßen
In Vertretun 

Prof. Ör, Dörte Diemert
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Frau Landasdlrektorin
Ulrike Lubek
Landsehaftsverband Rheinland
Kennedy-Ufer 2
50679 Köln

0 . Oez. 2021

»LO 

DUISBURG
am Rhein

Duisburg, 30. November 2021

LVR-Haushalt 2022/2023

Sehr geehrte Frau Landesdirektorin Lubek, r {

die aktuelle Pla ung für den Doppelhaushalt 2022/20 3 sieht verwaltungsseitig einen Umla¬
gesatz In Höhe von 16,2 % für das Jahr 2022 vor.
Diese Annahme Ist in die Haushaltsplanung der Städte und Kreise im Rheinland eingeflos¬
sen. Nunmehr haben wir Kenntnis erlangt, dass die Mehrheitsfraktionen in der Landschafts¬
versammlung beabsichtigen, den Umla esatz um 0,2 %-Punkte auf 15,4 % für das Jahr 2022
zu erhöhen. In dieser Angelegenheit hat sich zwischenzeitlich auch die StädteRegion
Aachen an Sie gewandt und hat diese Ent icklung kritisiert. Der Ar umentation und dem
Votum schließen wir uns ausdrücklich an.

Wir bitten Sie eindringlich, sich für eine Beibehaltung des Umlagesatzes von 16,2 % einzu¬
setzen, In diesem Sinne appellieren wir auch an die Fraktionen In der Landschaftsversa m¬
lung, eine Erhialjiung des Umlagesatzes nicht zu beschließen.

Verteiler
Fraktionen In der Landschaftsversammlung Rheinland

Rathaus Burgplatz 19,9705) Duisburg, Telefon.' (0203) 283-0, Telefax: (0203) 283-3976, E-Mail: oberbuergermaister@$tatlt-tlulsburg.do
f  Eingang Alter Markt, WC Erdgeschoss



Stadt Wuppertal * C5ß   - 42269 Wuppertal '

Frau Landesdirekto in Ulrike Lubek
Frau 1. Landesrätin Renate Hotte
Frau Vorsitzen e der Landschaftsversammiung
Anne Henk-.Hollstein
Fraktionen in de  Landschaftsversammlung

Per E-Mail

30.11.2021

Festsetzung de  Lan schaftsumlage inrDoppelhaushalt 2022/2023

Sehr geehrte Da en und Herren,

wie wir erfahren haben, haben Sich die Mehrheitsfraktionen der Land¬
schafts ersammlung dafür ausgesprochen, dass der im Haushaltsent¬
wurf eingebrachte Umla esatz von 15,2% auf nunmehr 15,4% angeho¬
ben werden soll.

Diese beabsichtigte Anhebung ist in keiner Weise nachvollziehbar und
völlig inakzeptabel. Wir haben be eits -gemei sam mit weiteren Mit¬
gliedskommunen- Im Rah en der Be ehmensherstellung zu dem da¬
mals beabsichtigten Umlagesatz von 15,8% k itisch Stellung  enommen
und den im Entwurf festgesetzten Umlagesatz von 15,2% ausdrücklich
begrüßt. Dieser Umlagesatz  urde auch dem Wup ertaler Haushalts-
planentwurf, der am 23.11.2021 in den Rat eingebracht worden ist, zu¬

grun e gelegt.

Allein für die Sta t Wuppertal  ürde  ie Anhebung des Umlagesatzes
um 0,2  Im  om enden Jahr zu einer Verschlechterung von rd. 1,6 Mio.
€ führen. Dies Ist vor dem Hintergrund der zu er artenden Auswirkun¬
en auf  und geringerer Schlüsselzuweisungen (durch die Differenzie¬

rung der fiktiven Hebesätze), der Kreditierung der Aufstockungen  er
Finanzausgleichsmasse sowie der  eite hin dra tischen Steuereinbu¬
ßen und Mehraufwendun en durch  ie Corona-Krise und die Unwetter¬
katastrophe auf keinen Fall hinzunehmen und zu verkraften.

Stadt Wuppertal
Der Oberbürgermeister
Geschäftsbereich 4
GB 4 Zentrale Dienstleistungen
Johannes-Rau-Platz 1.
42275 Wuppertal

Stadtdi ektor und
Kämme er
Dr. Johannes Slawlg

Telefon
+49 202563 6606

Toliafav

+49 202 563 8012

E-Mail
stadtdifektor.dr.slawig.
@stadtwuppertal.de.

Zim e 
C-28.6

Bankverbindung
Sta tsparkasäe Wuppertal
BIC WUPSDE33
IBAN DE89 3.305 0000 0000

1007 19

in ernet
ww .wuDPertal.de

¦Ne sletter
www.wuppertal.de/ne s

De-Mail-Postfach
lnfo@stadt.wuppertal.de-
mall.de

ServIceCenter
+49 202 563-0

Seite
lvon2
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Die beabsichtigte Anhebung des Umlagesatzes ist zudem nicht nachvollziehbar, weil der
durch die aktuelle Modellrechnung dfem Landschafts erband entstandenen Verschlech-
terung von gerade einmal rd. 750.000 € hierdurch eine Mehreinnahme von rd. 42 Mio. €
gegenübersteht. Dies widersp icht dem solidarischen Ge anken innerhalb der  ommu¬
nalen Familie in drastischer Weise.

Wir bitten daher mit Nachdruck  arum, den im Haushaltsentwurf eingebrachten Umlage¬
satz bei 15,2% zu belassen.

Mit freundlichen Grüßen

•J

Dr. Uwe Schneidewind Dr. Johannes Slawig
Oberbürgermeister Stadtdirektor und Kämmerer

STADT WUPPERTAL
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KREIS
DÜREN

GEMEINDE
.INDEN

Mensch und Zukunft

M Gemeinde M
Stadt Düren

»MUKMtl Ktl SS K    . - - -
STADT HEIMBACH

Alde hoven lebendig, offen "Mwik ra .w1  1*® HÜRTGENWA D

GEMEINDE
Imerzenich

EßllkR

Briefanschrift: Kreisverwaltung Düren • 52348 Düren

TI 

DER LANDRAT
Landschaftsverband Rheinland
Frau Landes irektorin
Ulrike Lubek
Kennedy-Ufer 2
50679 Köln

nachrichtlich:

An die
Fraktionen der

Dezernat N

Dienstgebäude
Bismarckstr, 16, Düren
Zimmer-Nr. 172 (HausA)
Auskunft
Dirk Hürtgen
Fon 0 24 21.22-10 0 0 20 0
Fax 0 24 21.22-18 2170
d.huertgen@kreis-dueren.de
Bitte vereinbaren Sie einenTermin
Servicezeiten
Mo bis Do 8 bis 16 und Fr 8 bis 13 Uhr

Landschaftsversammlung Rheinland

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Mein Zeichen
D2/- DH/BB

Datum
30. No ember 2021

Landschaftsumlage für das Jahr 2022

Sehr geehrte Frau Lubek,

der Landschaftsverband hat im August diesen Jahres einen Doppelhaushalt für die Jahre 2022 und 2023 in die Bera¬
tung ein ebracht und den Mitglieds ommunen vorgestellt. Dieser Entwurf sieht für das Jahr 2022 einen Umlagesatz
von 15,2 % vor.

Die aus diesem Hebesatz resultierenden Belastungen hat auch der Kreis Düren bei den Planun en seines Doppel¬
haushaltes 2022/2023 berücksichtigt.

Aus der Landschaftsversammlung  ird nun kolportiert, dass bei der im Dezember anstehenden Beschlussfassung
eine Erhöhun  des Umlagesatzes um 0,2 %-Punkte auf nun ehr 15,4 % beabsichtigt ist.

Gründe, die für eine solche Anhebun  sprechen, sin  aus unserer Sicht nicht ersichtlich. Jedenfalls kann die neue
Modellrechnung des Landes, die nach unseren Berechnungen zu einer Verschlechterung des LVR-Haushalts von
lediglich 750.000   beim  leichen  ebesatz führen würde, bei der Höhe des Haushaltsvolumens nicht ernsthaft als
Argument für eine Erhöhung herangezogen  erden. Die beabsichtigte Erhöhung ist daher aus Sicht des Kreises Dü¬
ren und seiner  reisangehörigen Städte und Ge einden nicht akzeptabel.

Die  ehrbelastung für den Kreis und  amit über  ie  reisumlage für seine  reisan ehörigen Städte und Ge einden
würde rd. 1  io. € betragen.

Die finanzielle Situation der Kommunen im Verbands ebiet wird Ihnen bekannt sein und braucht an dieser Stelle
sicherlich nicht vertieft zu werden. Nach den Orientierun sdaten des Landes für die zukünftigen Haushaltsjahre
wird sich die Situation leider noch als deutlich verschärfen.

1



ir appellieren daher gemeinsam an Sie und die Mitglieder der Landschaftsversammlung, den geplanten Umlage¬
satz für das Jahr 2022 in Höhe  on 15,2 % beizubehalten und unter Beachtung des Rücksichtsnahmegebotes von
einer weiteren Erhöhung abzusehen.

Mit freundlichen Grüßen

I 
Wolfgang Spelthahn
Kreis Düren

Ralf Claßen Frank Peter Ullrich
Gemeinde Aldenhoven Stadt Düren

Jochen Weiler
Stadt Heimbach

Andreas Claßen
Gemeinde Hürtgenwald

Stefan Pfennings Axel Fuchs
Gemeinde Inden Stadt Jülich

Ingo Eßer
Gemeinde Kreuzau

Peter Münstermann  arion Schunck-Zenker
Gemeinde Langerwehe Stadt Linnich

Geor  Gelhausen
Gemeinde Merzenich

C 1a

arco Schmunkamp
Stadt Nideggen

Frank Rombey
Gemeinde Niederzier

Dr. Timo Czech
Gemeinde Nörvenich

Jür en Frantzen
Gemeinde Titz

Joachim Kunth
Gemeinde Vettweiß
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Solinaen

Klingenstadt Solin en ¦ Der Oberbürgermeister Ressort 2 ¦ 42601 Solingen

CDU-Fraktion

Im Landschaftsvefband Rheinland
Herrn Vorsitzenden
Rolf Einmahl
Kennedy-Uf r 2.

50679 Köln

Ressort 2 -Stadtkämmerer
Finanzen, Gebäude- und Liegenschafts¬
management, Beteiligungen
Gebäude BonnerStraße 100
Zim er 512

Fon
Durthmhl
Fax
Es berät Sie
Sprechzeiten
E-Mail

0212 290-0
0212290-6863
0212 290-7  6564.
Herr Heiko Neuens
nach Vereinbarung  
h.neuehs@solin en. e

Ihr Schreiben Mein Zeichen Datum

R2 / we-ne 01.12.2021

Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2022/2023
hier: Stellungnah e zur  eplanten Anpassun  des U lagesatzes 2022

Seh  geehrter Herr Einmahl,

wir haben erfahren, dass sich die Mehrheitsfraktionen der Landschaftsversammlung dafür ausgespro¬
chen haben, den i  Haushaltsentwurf eingebrachten Umla esatz für 2022 von 15,2 Prozent auf
15,4 Prozent anzuhe en,

' Diese beabsichtigte Anhebung ist in keiner Weise nachvollziehbar und aus unserer Sicht nicht akzep¬

tabel. Wir haben bereits -  uch gemeinsam mit weiteren Mitgliedskommunen - im  ahmen der Be-
nehmensherstellurig zu dem  amals beabsichtigten Umlagesat  von 15,8 Prozent kritisch Stellung
genommen und den im Entwurf festgesetzten Umlagesatz von 15,2 Prozent aus rücklich be rüßt.
Dieser Umlagesatz wurde auch dem Solinger Haushaltsplanent urf, der am'28,10.20 1 in den Rat
eingebracht worden ist, zugrunde gelegt.

Allein für die Stadt Solingen würde die Anhebung des Umlagesatzes um 0,2 Prozent  m kommenden
Jahr zu einer Verschlechterung von run  0,6  io. Euro führen. Dies können  ir vor dem Hintergrund
der zu erwarten en Auswirkungen a fgrund geringerer Schiüsselzuweisungen (insbesondere durch
die Differenzierung der fi ti en Hebesätze), der Kreditierung der Aufstockungen der Finanzaus¬
gleichsmasse sowie der weiterhin drastischen Steuereinbußen und Mehraufwendungen durch die

. Corona-Krise und die Unwetterkatastro he auf keinen Fall hinnehmen. Die finanziellen Auswirkun¬
gen sind nicht mehr ver raftbar.

KHngenstadt Solinge  • Der Oberbürgermeister • Ressort 2, Finanzen, Beteiligungen, Gebäudamenageme t
Postanschrift: Postfach 10 01 6S ¦  2601 Solingen • Ueferänschrlft! Bonner Straße 100,  2697 Solingen

ZafWog erbeten auf das Konto der Stadtkasse SG:
Stadt-Sparkasse SG • BIC SOLSDE33XXX • IBAN DE85 3 25 0000 0000 0027 66
Buslinien:  91 bis Haltestelle Engelsberger Hof
Web: www.sollngan.de



Die beabsichtigte Anhebung des Umlagesatzes ist zudem nicht nachvollziehbar, da nicht erkennbar
ist, dass sich aus der Modellrechnung zum Gemeindefinanzieru gsgesetz 2022 die Notwendigkeit
ergibt, Mehreinnahmen von rund 42  io. Euro  on den Mitglie skommune  zu generieren. Dies wi¬
derspricht dem solidarisch n Ge anken innerhalb der kommunale  Familie In drastischer Weise.

Wir bitten  aher  it  achdruck darum, den im Haushaltsentwurf eingebrachten .Umlagesatz bei 15,2
Proze t zu belassen.

Mit freundlichen GrQßen

Oberbürgermeister Stadtkä merer

Eine Durchschrift dieses Schreibens geht an alle Fraktionen der Landschaftsversammlung

sowie, an Frau Landes ire torin Lube .un  an Frau Landesrätin und K mmerin Hotte.

-2-



Sollnoen

KllngensWdt Solingen • Oer Oberbür ermeister Ressort 2 ' it260t Solingen

SPD-Fraktion

Im Landschafts erband Rheinland
Herrn Vorsitzenden
Prof. Dr. Jürgen Rolle
Kennedy-Ufer 2
50679 Köln

Ressort 2 - Stadtkämmerer
Finanzen, Gebäude- und Liegenschafts¬
management, Beteiligungen
Gebäu e Bonner Straße log
Zi mer 512
Fon
Durchwahl
Fax'
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Ihr Schreiben Mein Zeichen Datum

2 / we-ne 01:12,2021

Au stellung des Haushaltsplanentwurfs 2022/2023
hier: Stellungnahme zur  e lanten An assung des Umlag satzes  022

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Rolle,

wir haben erfahren, dass sich die Mehrheitsfraktionen der Lan schaftsversammlung dafür ausgesp o¬
chen  aben, den im Haushaltsentwurf eingebrachten Umlagesatz für 2022 von 15,2 Prozent auf
15,4 Prozent anzuheben.

Diese beabsichtigte Anhebung ist in keiner Weise nachvollziehbar und aus unserer Sicht nicht akzep- '
abel. Wir haben bereits - auch gemeinsam mit weiteren Mitgliedskommunen - im Rahmen der 'Re-

nehmensherstellung zu dem damals beabsichtigten Umlagesatz  on 15,8 Prozent  ritisch Stellung
genommen und den im Entwurf festgeset ten Umlagesatz von 15,2 Prozent ausdrücklich begrüßt.
Dieser Umlagesatz wurde auch  e  Solinger H us altsplanent urf, der am 28,10.2021 in  en Rat
eingebracht  orden ist, zug unde gelegt.

Allein für die Stadt Solingen würde die Anhebung des Umlagesatzes um 0,2 Prozent im kommenden
Jahr zu einer Verschlechterung von rund 0,6 Mio. Euro führen. Dies können  ir vor d m Hintergrun 
der zu erwartenden Auswir ungen aufgrund geringerer Schlüsselzuweisungen (insbesondere durch
die Differenzierung der fiktiven Hebesätze),  er  reditierung  er Aufstoc unge  der Einanzaus¬
leichsmasse sowie der weit rhin drastischen. Steuereinbußen und Mehraufwendungen durch die

Corona-Krise un   ie Unwetter atastrophe auf keinen Fall hinnehmen. Die finanzielle   us irkun¬
gen sind n cht mehr verkraftbar. , .

a JH
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Solln i

Die beabsichtigte Anhebung des Umlagesatzes ist zudem nicht nachvollziehbar, da nicht erkennbar
ist, dass sich aus der Modellrechnung ztim Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 die Notwendigkeit
ergibt, Mehreinnahmen von ru d 4  Mio, Euro vbn'den Mitglieds ommunen zu generieren, Dies wi¬
derspricht dem soli arischen Ge anken innerhalb der kommunalen Familie in drastischer Weise.

Wir bitten daher mit'Nach ruc  darum, den im Haushaltsentwurf eingebrachten U iagesatz bei 15,2
Prozent zu belassen.

Mit freundliche  Grüßen Mit freundlichen Grüßen

(Wee e)

Stadtkäm erer

Eine Durchschrift dieses Schreibens geht ah alle Fraktionen der Landschafts ersammlung

sowie an Frau Landesdirektorin Lubek und an Frau Landesrätin u d Kämmerin Hotte

-2-
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Stadtkämmerin Margarete Heidler

10. Dez. 2021
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Frau Landesdirektorin
Ulrike Lubek
Landschaftsverband Rheinland
Kennedy-Ufer 2
50679 Köln

BONN.
9 10. Dez. 2021 Die Oberbürgermeisterin

Dezernat für Finanzen, Recht

LR' in 2 und Gesundheit

Bonn, den 07. Dezember 2021

Sehr geehrte Frau Lubek,

wir haben über einen unserer Vertreter in der Landschaftsversammlung die Informa¬

tion erhalten, dass der Umlagesatz erhöht werden soll. Nach weiteren Recherchen

wurde uns ein Anschreiben der Städteregion Aachen übermittelt.

Auch ich bin doch sehr darüber erstaunt, dass sich die Mehrheitsfraktionen in der

Landschaftsversammlung wohl für eine Erhöhung des Umlagesatzes um 0,2 % von

15,2 % auf nunmehr 15,4 % ausgesprochen hat. Wir können diese Erhöhung weder

nachvollziehen, noch vordem Hintergrund der Haushaltslage akzeptieren.

Die Stadt Bonn befindet sich im HSK und wie alle Mitgliedstädte des LVR steht die

kommunale Familie aufgrund der Coronapandemie sowie vor dem Hintergrund der Kli¬

mawende vor finanziellen Herausforderungen, die nicht absehbar sind. Eine Belastung

für die Mitgliedskommune in Höhe von zusätzlichen 42.000.000 Mio. EUR ist nicht

tragbar. Allein für die Stadt Bonn würde eine zusätzliche Belastung in Höhe von rund

1,4 Mio. EUR entstehen.

Stadthaus
Berliner Platz 2, 53111 Bonn
Telefon: +49 228 - 77 20 04
Telefax: +49 228 - 77 96196 3
Dezernatsleit ng.Dezll@bonn.de



STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Die durch die Mehrheitsfraktionen beabsichtigte Anhebung des Umlagesatzes ist

haushälterisch nicht nachzuvollziehen und lässt jegliche Solidarität mit den Mitglieds¬

städten vermissen.

Vor diesem Hintergrund werden wir unseren städtischen Mitgliedern in der Land¬

schaftsverbandversammlung auffordern sich aktiv für die Beibehaltung des Umlage¬

satzes  on 15,2% einzusetzen. Ich möchte Sie bitten, sich ebenfalls für die Beibehal¬

tung des Umlagesatzes stark zu machen, dies auch mit dem Wissen, dass die Auswir¬

kung der neuen Modellrechnung zum GFG mit rd. 750.000 EUR Verschlechterungen

auf den Gesamthaushalt des LVR von rund 3.179.000.000 EUR äußerst gering ist.

Sollten die durch die Städteregion Aachen.angedeuteten rechtlichen Schritte tatsäch¬

lich notwendig werden, wird sich auch die Bundesstadt Bonn beteiligen.

Mit der Bitte, dieses Schreiben auch den Fraktionen in der Landschaftsversammlung

zur Kenntnis zu geben, verbleibe ich

mit freundlichen Grüßen
In Vertretung

Margarete Heidler

Gedruckt auf 100% Recyclingpapier
zertifiziert mit de  .Blauen Engel
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Kreis heinsberg
bodenständig, weitsichtig.

krdsvorwaltung ¦ 52523 Heinsberg

Landschaftsverband Rheinland
Frau Landesdirektorin Luhek
Kennedy Ufer 2
80679 Köln

Der rtdrat
Amr.fnc ninsm Irtsclisftun  ßatslllgungen

Herr Kä imeterÖoeriz
Zlmm- niiA
rAl.:II24Sa 13-SOflÖ
Fiix; 02452 13-055000
&MaIl!£

Sprfidistti le t

ilUi.<lcuMÄ3-WtöOUhr

ft.Dezember 2(521

La dschaftsumlage 2022

Sehr geehrte Frau Lubek,

durch einen A t ag  e  Fraktion Bündnis 90/DIe Ordnen zur Sitzung des hiesigen
Kreisausschusses am 07.12.2021 habe ich van Bestrebungen der Koalition aus CDU
und SPD in  er Landschaftsversaminlun  erfahren, wonac  diese plant, den  on der
LVR-Kämmerln im Benehmensv rfahren vorg schlagenen Umlagesatz fü  2022 von
15,2 v.H. auf 15,4 V». anzuheben. Diese E höhung ist weder nachvollzie bar noch
soli arisch.

Bei Einleitung  es Benehmensverfahrens zum LVR Haushalt wa  zunäc st ein
Hebesatz von 15,8 v,H. vo gesehen. Das Benehmensverfahren wurde be eits am
09.07.2021 eingeleitet Zu diesem sehr frühen Zeitpunkt lag weder eine
Arfeeltskrelsreehnung noch eine Mo eli echnun  zum Gemein eflnanzlerungsgesetz
2022 vor. Lediglich die Eckpunkte zum Gemeindeflnanzlerungsgesetz 2022 waren zu
diesem Zeitpunkt bekannt. Aus eislich des Eck unktepapie s zum LVR-Haushalt war
jedoch bereits zu diesem Zeitpun t eine Inanspruchnahme der Ausgletchsrücklage
g plant Die Entnahme war so bemessen, dass sie den Hebesatz u  0,2 Prozent unkte
senkt,

Am 29.07.2021  urde so ann  ie A beitskreisr chnung zum
Gemeinde  nanzierun sgesetz2022veröffentlicht. D rch strukturelle Ve ände ungen
in diesem Gesetz (Einführung differenzie te  fiktive  Hebesätze für  en
k lsangahörl en/krelsfreien Raum) un   u ch eine deutlich positivere
Steuerentwicklung haben sich für den LVR Verbesse ungen gegenüber dem Stand bet
Einleitung des Benehmensverfahrens in Höhe von 126 Mio, € ergeben. Dies 
Verbesserungen  ur en zur Senkung  es Hebesatzes auf 15,2 v.H. ver endet. Die
Entnahme aus  e  Ausgleichs ücklage  ur e weiterhin so bemessen,  ass sie den
Hsbesatz u  0,2 Prozentpun te senkt. Bezüglich der Entnahme aus der
Ausglelchsrüc lags hat sic  daher gegenüber  em Stand bei Benohmenselnleitung
nichts Wesentliches geändert.
KwWwu# Heinsberg fJlaratßebäuds
VdtatHiiw roße iH olwi rudwr&Mftei
MSZSHotntilwg 528&$«<jl«barg
Tel.10240213-0
FBXS&245213-1100
E-MaifeinßÄÄtoJwr «,
tnternebvvww.llfife-nHlliSilOT.rlfl

KcnloverWlKltioßeri
Krtslsspatkasse HeMtfg
IBAN; DE?« 3325122(1 OWWW W 73
BlCt W ADEOIERK
Pos Uwnlf Köln
IBANl DE97 37010050 0025 4403 03
SIC: PBNKOEFF
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Der Kreis Heinsberg hat auf die Ausführungen des LVR im Anhö ungstermin vom 25.
Juli vertraut. Folglich hat der Kreis Heinsberg bei der Aufstellung seine  ei enen
Maushattssatzüng mit einem L R-Umlagesatz vo  15,2 v.H. kalkulie t Amö3,1 20201
habe Ich  as Benehmensverfahren mit den kreisangehörigen Kommunen zum
Krelsbaushait 2022 elngelaitst. Dis Arbeitsgemeinschaft der Bü ge meister Im Kreis
Heinsbe g hat bereits am 22.1 2021 das Benehmen zum Krelsbaushait  ergestellt

Die nun beabsichtigte Erhöhun  d s Umlagesatzes durch die Koalitio  aus CDU und
SPD führt zu eine  bislang nicht einge lanten Mehrbelastung  es Kreishaushaltes i 
Höhe von run  9Ö0.Q0Q € und ko    zur absoluten Unzart, Die kreisangehörigen
Kommunen haben Ihrerseits auf die Ausführu gen des Kreises im
Beneihttiansyerfahre  zum Kreishaushalt 202  vert aut un  ihre eigenen Haushalte
bere t  In' die Gemein eräte ein ebracht Dar Änderun santrag der Koalitio  hat somit
icht .nur  uswirkungen auf  en Landschaftsverband, son ern mittelbar auch auf  ie

Haushalte der Kreise un   reisangehörigen Kom unen,

Zusa menfässend ist dfe'E höhung des U lages tzes haushälterisch un  zeitlich nicht
nachvollzie bar und wi erspricht in bemer enswerter Weise dem G undgeda ken des
ückslchtnahmegebotes sowie einer verlässlichen und vertrauensvollen

Z sammena beit z ischen dem Landschaftsverban  un   en Kreisen. Das
Benehme sverfah en zur  an schafts mlage wird a  absurdum geführt.

Die geplante Erhöhun  des Umiagesatzes sollte daher nic t beschlossen werde .
Dtesor Meinung haben sich alle Im K eista   e trateben Fraktionen durch
einstimmigen Beschluss Sn dar Kraisausschusssitzu g vom07,12.20 1 angeschlossen,

Bitte leiten Sie dieses Schreiben  u h  en Fraktionen der Landschaftsve sammlungzu,

Mit freundlichen Grüßin

Itep ian Pusch
Landrat
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Landschaftsverband Rheinland
Frau Landesdirektorin Ulrike Lubek
Landschafts erband Rheinland
Kennedy-Ufer 2
50679 Köln

mit Telefax (0221) 8284-0171

LVR-Haushalt 2022/2023

Sehr geehrte Frau Landesdire torin Lubek;

die aktuelle Planung für den Doppelhaushalt 2022/2023 sieht verwaltungsseitig einen Umlagesatz in
Höhe von 15,2 % für das Jahr 2022 vor.

Diese Annahme ist In die Haushaltsplanung der Städte und Kreise im Rheinland eingeflossen.
Nunmehr haben wir Kenntnis erlangt, dass die Mehrheitsfraktionen in der Landschaftsversammlung
beabsichtigen, den Umlagesatz um 0,2 %-Punkte auf 15,4 % für das Jahr 2022 zu erhöhen. Ein
entsprechender Antrag liegt  unmehr vor,  enngleich er schriftlich nicht  eiter begründet wird,

In dieser Angelegenheit haben sich zwischenzeitlich mehrere Städte einzeln oder  emeinsam,
darunter a ch die StädteRegion Aachen an Sie gewandt und hat diese Entwicklung kritisiert.

Wir schließen uns ausdrücklich der in diesen Schreiben vorgetragenen Argumentation an und
unterstützen die Forderungen und Voten aus der  ommunalen Familie.

Wir bitten Sie eindrin lich, sich für eine Beibehaltung des Umlagesatzes von 15,2 % einzusetzen.

In diesem Sinne appellieren wir auch an die Fraktionen in der Landschaftsversammlung, eine
Erhöhung  es Umlagesatzes nicht zu beschließen.

8. Deze ber 2021

Stadt Remscheid
Der Oberbürgermeister
Theodor-Heuss-Platz 1

42853 Remscheid

Küngenstadt Soli gen
Der Oberbürgermeister
Walter-Scheel-Platz 1

42651 Solingen



Wir bitten Sie dieses Schreiben den Fraktionen und Gruppen in der Landschaftsversammlung zur
Kenntnis zu geben.

Mit freundlichen Grüßen

Burkhard Mast-Weisz
Oberbürgermeister der Stadt Remscheid Oberbürgermeister der Klin enstadt Solingen

Sven Wiertz
Stadtdirektor und Stadtkämmerer
der Sta t Remscheid der Klingenstadt Solingen

Stadt Remscheid
Det Oberbürgermeister
Theodor-Heuss-Platz 1

42853  emscheid

Klingenstadt Solingen
Der Oberbürger eister
Walter-Scheel-Platz 1

42651 Solinge 
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Rheinisch-Bergischer Kreis

Der Landrat

Landrat • Postfach 20 04 50 • 51 3  Bergisch Gladbac 

Landschaftsverband Rheinland
Frau Kämmerin
Renate Hotte
Kennedy-Ufer 2
50679 Köln

Dienststelle: Finanzen/Beteiligungen/Woh 
i nungsbauförderung

Öffnungszeiten: Mo.-Fr.'8.30-12.00 Uhr

o.-Do. 14.00-16.00 Uhr

Bearbeiter/in: Marc Beer
Telefon: 02202 13 2846
Telefax: 02202 13104004
E-Mail: Marc.Beer@rbk-online. e

Zeichen: 20-
Datum: 10.12.2021

Erhöhung der Landschaftsumlage von 15,2 auf 15,4 Prozentpunkten

Sehr geehrte Frau Hotte,

mit Erstaunen habe ich vom Beschluss des Finanz- und Wirtschaftsausschusses des Land¬
schaftsverbandes Rheinland erfahren, dass der geplante Umlagesatz des Landschafts er¬
bandes Rheinland entgegen der im Haushaltsplanent urf 2022 / 2023 dargestellten 15,2 Pro¬
zentpunkten, durch Antrag der Fraktionen von CDU und SPD, auf 15,4 Prozentpunkte im
Haushaltsjahr 2022 steigen soll.

Die Information erreichte mich nach Beschlussfassung des Haushaltes 2022 durch den Kreis¬
tag am 09.12.2021. Im Hinblick auf die angespannte Finanzsituation des Kreises im Allge¬
meinen und der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Besonderen, halte ich dieses
Vorgehen für äußerst kontraproduktiv und nicht im Sinne der kommunalen Gebietskörper¬
schaften.

Die Erhöhung der Landschaftsumlage von 15,2 auf 15,4 Prozentpunkte bedeutet für den
Rheinisch-Bergischen Kreis eine Mehrbelastung von mehr als einer Million Euro, die sich nicht
im gerade beschlossenen Haushalt des Rheinisch-Bergischen Kreises für das Jahr 2022 wie¬
derfinden und somit zu einem ungedeckten Mehraufwand führen.

Die Erhöhung der Landschaftsumlage in oben genannter Höhe entbehrt jeglicher Grundlage,
da der Haushaltsplanentwurf 2022 / 2023 des Landschaftsverbandes Rheinland ohne diese
Steigerung eingebracht wurde und der normierte Haushaltsausgleich auch dargestellt werden
konnte. Die Ausgleichsrücklage ist gerade dafür installiert worden, Schwankungen im Haus¬
halt ohne Anhebung der Umlage auszugleichen. Ferner wurde bisher in keinster Weise die
Erhöhung seitens des Landschaftsverbandes Rheinland kommuniziert, was den bisherigen
Gepflogenheiten entgegensteht.
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Ich fordere Sie daher freundlich auf, diese anvisierte Steigerung zurückzunehmen und die
kreisangehörigen und kreisfreien Gebietskörperschaften nicht über Gebühr zu belasten.

Mit freundlichen Grüßen

Stephan ßantelmann
Land rat
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KREIS EUSKIRCHEN Euskirchen, 13.12.2021

Kreishaus, Jülicher Ring 32
Postanschrift:
Postfach 1145, 53861 Euskirchen
Telefon-Durchwahl (0 22 51) 15-3 00
Telefax (0 22 51) 15-4 44
Internet:
http://www.kreis-euskirchen.de
eMail-Adresse:
markus.ramers@kreis-euskirchen.de

Der Landrat

Nachrichtlich per E-Mail an:

LVR-Rheinland
z. Hd. Frau Landesdirekorin Ulrike Lubek

CDU-Kreistagsfraktion
z. Hd. Frau Stolz

SPP- Kreistagsfraktion
z. Hd. Herrn H. Schmitz

Landkreistag NRW
z. Hd. Herrn Dr. Klein
Kavalleriestr. 8
40213 Düsseldorf

LVR-Rheinland
z.Hd. Frau Henk-Hollstein

SPD und CDU Fraktion LVR

Geplante Festsetzung der Landschaftsumlage im Doppelhaushalt 2022/2023 des LVR
Rheinland

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich habe Kenntnis davon erlangt, dass die Mehrheitsfraktionen von CDU und SPD in der
Landschaftsversammlung Rheinland mit einem kurzfristigen Antrag beabsichtigen, vom ein-
gebrachten Haushaltsentwurf abzuweichen. Die im Raum stehende Erhöhung des Umlage¬
satzes von 15,2 Prozentpunkten auf 15,4 Prozentpunkte würde den Kreis Euskirchen noch
einmal deutlich belasten.

Der eingebrachte Entwurf der Landesdirektorin für den Doppelhaushalt 2022/2023 sah für
meinen Kreishaushalt 2022 eine Umlage von 51,1 Mio. Euro vor. Allein dies stellte bereits
einen Mehraufwand gegenüber dem Vorjahresansatz von ca. 0,6 Mio. Euro dar, was einer
Steigerung von 1,2 Prozent entspricht. Der nun im Raum stehende Hebesatz von 15,4 Pro¬
zentpunkten würde die zusätzliche Belastung sogar verdoppeln.

Eine Erhöhung der Landschaftsverbandsumlage um insgesamt 1,35 Mio. Euro halte ich mit
Blick auf die aktuelle Haushaltssituation von Kreis und Kommunen für nicht tragbar.
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Aktuell geht der Haushaltsentwurf des Kreises Euskirchen von einer Gesamt-Mehrbelastung
von 11,2 Mio. Euro aus, wobei auf die allgemeine Umlage 6,8 Mio. Euro entfallen. Neben
den finanziellen Folgen der Pandemie kommen für die Kommunen im Kreisgebiet erschwe¬
rend die Auswirkungen der Hochwasserkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 hinzu.
Auch wenn in Aussicht gestellt ist, dass die Schäden grundsätzlich durch den Wiederauf¬
baufonds von Bund und Land gedeckt werden, ist davon auszugehen, dass darüber hinaus¬
gehende finanzielle Auswirkungen die hiesigen Haushalte treffen werden.

Für den Haushalt 2023 plant der LVR eine weitere erhebliche Umlagesatzsteigerung auf
16,65 Prozentpunkte, was abhängig von der Entwicklung der Umlagegrundlagen zu einer
weiteren Steigerung von rd. 4,1 Mio. Euro für den Kreis Euskirchen führen würde.

Als Landrat des Kreises Euskirchen bitte ich die Fraktionen in der Landschaftsversammlung
daher sehr eindringlich darum, nicht von dem Haushaltsentwurf der Landesdirektorin abzu¬
weichen und den geplanten Umlagesatz von 15,2 Prozentpunkten beizubehalten.

Mit freundlichen Grüßen

(Ramers)



Die Landrätin
Kreis

| |'- ; ! _ Kleve
... mehr als niederrhein

Kreisverwaltung Kleve • Postfach 15 52 • 47515 Kleve

Frau
LVR-Direktorin Ulrike Lubek
Landschaftsverband Rheinland
Kennedy-Ufer 2
50679 Köln

Fachbereich:
Sachgebiet:

Dienstgebäude:
Telefax:

Ansprechpartner/in:
Zimmer-Nr.:
Durchwahl:

(Bitte stets angeben) Zeichen:
Datum:

Finanzen
Kämmerei
Nassauerallee 15-23, Kleve
02821 85-277
Herr Hebben
2,451
02821 85-269
2-20 32 02-2022/2023
13.12.2021 •

Haushaltsplan des Landschaftsverbandes Rheinland für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

hier: Festsetzung der Landschaftsumlage

Sehr geehrte Frau Lubek,
sehr geehrte Frau Hotte,

L 'lz-<

wie ich erfahren habe, haben sich die Mehrheitsfraktionen der Landschaftsversammlung dafür
ausgesprochen, dass der im Haushaltsentwurf eingebrachte Umlagesatz der Landschaftsumlage
für das Jahr 2022 von 15,2 % auf nunmehr 15,4 % angehoben werden soll. Diese beabsichtigte
Anhebung ist nicht nachvollziehbar und nicht zu akzeptieren.

Bei der Einleitung des Benehmensverfahrens hatte der LVR für das Haushaltsjahr 2022 einen He¬
besatz der Landschaftsumlage von 15,8 % und eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage
von 41,95 Mio. EUR vorgesehen.

Aufgrund aktuellerer Daten zum Finanzausgleich stellte sich heraus, dass sich auch für den LVR
deutliche Verbesserungen bei der Steuerkraft ergeben haben, so dass der LVR sachgerecht rea¬
giert und im Rahmen des Benehmensverfahrens angekündigt hat, eine Senkung des Hebesatzes
um 0,6 %-Punkte auf dann 15,2 % vorzünehmen.

Sowohl den aktuellen Unterlagen zu den Haushaltsberatungen des LVR als auch der Modellrech¬
nung zum Gemeindefinanzierungsgesetz ist zu entnehmen, dass sich die Parameter zu der v.g.
Sachlage nicht verändert haben. Die beabsichtigte Vorgehensweise würde auch die bisherigen
Ausführungen des LVR im Rahmen des Benehmensverfahrens konterkarieren.

Für den Kreis Kleve würde  ie o.g. Anhebung des Hebesatzes der Landschaftsumlage eine Mehr¬
belastung von rd. 1,1 Mio. EUR zur Folge haben.

Ich bitte Sie daher eindringlich, sich für eine Beibehaltung des Umlagesatzes von 15,2 % einzuset¬
zen. Ebenso appelliere ich an die Fraktionen und Gruppen der Landschaftsversammlung, eine Er¬
höhung des Umlagesatzes nicht zu beschließen.

Lieferanschrift Sprechzeiten Sparkasse Rhein-Maas Sparkasse Krefeld Postbank Köln
Kreisverwallung Kleve montags bis donnerstags IBAN: DE04 3245 0000 0005 0016 98 IBAN: DE51 320500000323 1121 44 IBAN: DE32 3701 0050 00279175 01
Nassauerallee 15-23 von 09:00 bis 15:00 Uhr BIG: WELADED1KLE BIC:SPKRDE33 BIG: PBNKDEFF
7533 Kleve freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr

http:// ww.kreis-kleve.de • e-mall: lnfo@krels-kleve.de • Vermittlung: .02821 85-0
öffenlliche Ver ehrs ittel: NIAG-8us-Linie 49 (City-Bus) bis Haltestelle Postamt, NIAG-Bus-Linie 54 oder RVN-Bus-Linle 70 bis Haltestelle Nassauerallee



Ich bitte Sie, dieses Schreiben den Fraktionen und Gruppen in der Landschafts ersammlung zur



Dormagen

Korschenbroich Meerbusch

Landschaftsverband Rheinland
Frau Landesdirektorin
Ulrike Lubek
Kennedy-Ufer 2
50679 Köln

nachrichtlich:

An die
Fraktionen der Landschaftsversammlung Rheinland
Mitglieder der Landschaftsversammlung der Mitgliedskörperschaft Rhein-Kreis Neuss

13. Dezember 2021

Landschaftsumlage für das Jahr 2022

Sehr geehrte Frau Landesdirektorin Lubek,

der Landschaftsverband hat im August diesen Jahres einen Doppelhaushalt für die Jahre 2022
und 2023 in die Beratung eingebracht und den kreisangehörigen Städten und Gemeinden der
Mitgliedskörperschaften in einer Informationsveranstaltung am 26. August 2021 vorgestellt.
Dieser Entwurf sieht für das Jahr 2022 einen Umlagesatz von 15,2 % und im Ergebnis eine
Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 42 Mio. € vor.

Die aus diesem Hebesatz resultierenden Belastungen hat auch der Rhein-Kreis-Neuss bei den
Planungen seines Haushaltes 2022 und entsprechend bei der Festlegung des
Kreisumlagesatzes berücksichtigt.

Nach uns vorliegenden Informationen beabsichtigen nun die Mehrheitsfraktionen in der
Landschaftsversammlung, bei der im Dezember anstehenden Beschlussfassung, eine
Erhöhung des Umlagesatzes um 0,2 %-Punkte auf nunmehr 15,4 %.
Da diese Erhöhung ein Gesamtvolumen von knapp 42 Mio. € ausmacht, ist es naheliegend,
dass der Landschaftsverband, entgegen seiner Ankündigung, nun doch nicht beabsichtigt seine
Ausgleichsrücklage in Anspruch zu nehmen. Weitere Gründe, die für eine solche Anhebung
sprechen, sind aus unserer Sicht nicht ersichtlich. Jedenfalls kann die neue Modellrechnung
des Landes, die nach unseren Berechnungen zu einer Verschlechterung des LVR-Haushalts
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von lediglich 750.000 € beim gleichen Hebesatz führen würde, bei der Höhe des
Haushaltsvolumens nicht ernsthaft als Argument für eine Erhöhung herangezogen werden. Die
beabsichtigte Erhöhung und damit die Nichtinanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist daher
aus Sicht der  reisangehörigen Städte und der Gemeinde des Rhein-Kreises-Neuss nicht
akzeptabel.
Die Mehrbelastung für den Rhein-Kreis-Neuss und damit über die Kreisumlage für seine
kreisangehörigen Städte und die Gemeinde würde rd. 1,6 Mio. € betragen.

Die finanzielle Situation der Kommunen im Verbandsgebiet ist in Zeiten der Corona-Pandemie
stark angespannt. Wir appellieren daher gemeinsam an Sie und die Mitglieder der
Landschaftsversammlung, den geplanten Umlagesatz für das Jahr 2022 in Höhe von 15,2 %
beizubehalten und unter Beachtung des Rücksichtsnahmegebotes von einer weiteren
Erhöhung abzusehen. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage wäre in diesen schweren
Zeiten das richtige Signal an die Mitgliedskommunen des Landschaftsverbandes.

Stadt Dormagen Stadt Grevenbroich

Stadt Jüchen
Ursula Baum
Stadt Kaarst

Marc Venten
Stadt Korschenbroich

Christian Bommers
Stadt Meerbusch

Reiner Breuer
Stadt Neuss

Dr. Martin Mertens
Gemeinde Rommerskirchen



Ständige Stellvertreterin des Geschäftsführers

Städtetag NRW | Gereonstraße 18-32 [ 50670 Köln

An die
umlagezahlenden Mitglieder des Finanzausschusses
aus dem Bereich des Landschaftsverbands Rheinland

nachrichtlich:

STÄDTETAG

NRW

übrige Mitglieder des Finanzausschusses

Landschaftsverband Rheinland: Festsetzung der Landschaftsumlage 9. Dezember 2021
im Doppelhaushalt 2022-2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Geschäftsstelle ist auf die Diskussionen im Landschaftsverband
Rheinland über die Höhe des Umlagesatzes im Haushaltsjahr 2022 hin¬
gewiesen worden. Die Mehrheitsfraktionen von CDU und SPD in der

Landschaftsversammlungen haben kurzfristig beantragt, vom einge-
brachten Haushaltsentwurf abzuweichen. Dieser sah noch einen Umla¬

gesatz von 15,2 Punkten vor. Das war auch Gegenstand im Verfahren
zur Benehmensherstellung. Der Antrag von CDU und SPD sieht nun¬
mehr vor, den Umlagesatz auf 15,4 Punkte anzuheben (Anlage 1). Eine

stichhaltige Begründung dafür fehlt.

Kontakt
Verena Göppert
Ständige Stellvertreterin
des Geschäftsführer
erena.goeppert@staedtetag.de

Gereonstraße 18-32
50670 Köln

Telefon 02213771-700
Telefax 02213771-209

www.staedtetag-nrw.de

Aktenzeichen
20.10.56 N

Der Antrag bedeutet für die Umlagezahlenden im Jahr 2022 eine
Mehrbelastung von knapp 42 Mio. Euro (Anlage 2). Der von der Lan¬
desdirektorin eingebrachte Haushaltsentwurfs kommt ohne diese Be¬
lastung aus. Angesichts der schwierigen Haushaltslage der nordrhein¬

westfälischen Kommunen insgesamt und der besonderen Belastung
der Umla ezahlenden im Bereich des Landschaftsverbands Rheinland
durch die veränderte Steuerkraftermittlung ist diese Anhebung des
Umlagesatzes nicht nachvollziehbar und völlig ina zeptabel.
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Wir regen an, dass sich die betroffenen Städte, am besten über die Oberbür¬
germeisterinnen/Oberbürgermeister, an die Vorsitzende der Landschaftsver¬

sammlung sowie an die Fraktionsvorsitzenden wenden. Dabei sollte auch auf
die konkrete Mehrbelastung in Ihrer Stadt hingewiesen werden. Die Zeit dafür
ist  napp. Bereits am 14.12.2021 soll der Landschaftsausschuss und am
17.12.2021 die Landschaftsversammlung beschließen.

Der Landkreistag NRW wird seine Mitglieder ebenfalls entsprechend informie¬
ren.

Mit freundlichen Grüßen

Verena Göppert

Anlagen

Seite 2/2



Anlage 1

CDU 0331
Qualität für Menschen

GDU-FRAKTION
landschaftSversammluNq
RHEINLAND

DleSROrFräldlon Irider
andscHafisverssnimlung

Rhslnlanfl

SPD

Antrag Nr. 15/44

öffentlich

Datum: 03.12.2021
Antragsteller: CDU, SPD

Finanz- und
Wirtschaftsausschuss

09.12.2021 empfehlender Beschluss

Landschaftsausschuss 14.12.2021 empfehlender Beschluss

Landschaftsversammlung 17.12.2021 Beschluss

Tagesordnungspunkt: ¦  

Haushalt: Festsetzung des Umlages tzes für die Haushaltsjahre 2022/2023

Beschlussvorschlag: 

Für die Haushaltsjahre 2022 / 2023 werden folgende Umlagesätze beschlossen (festgesetzt):

Für  as Haushaltsjahr 2022 wird unter Verzicht des Einsatzes der Ausgleichsrücklage der
Umlagesatz auf 15,4 %-Punkte festgesetzt.
Für das Haushaltsjahr 2023 wird der Umlagesatz auf 16,65 %-Punkte festgesetzt.

Begründung:
Erfolgt mündlich.

Frank Boss MdL Thomas Böll



Anlage 2

Qualität für Menschen

Die Dire torin .
des Ldndsohaftsverbandes Rheinland

Herrn • , Köln, den.... Dezember 2021
Ha s-Otto Runkler ' ' • .
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied '
der FDP-Fraktion In der
Landsehaftsversammlung Rheinland

nachrichtlich; ' .
Geschäftsfü rung der F aktionen und
Gruppe'
In der Landschaftsyersammlu g Rheinland

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes,

über Stabsstelle 00,200

Beantwortung des Auskunftse suchens der FDP-Fraktion vom 3. Dezember 2021 zur
möglichen Ve änderung des U la ehebesatzes

Sehr  eehrte ' Herr Runkler,

in Ihrem Schreiben vom 3. Dezember 2021 bitten Sie um die Vorlage einer tabella ischen
Darstellung zu folgenden Fra en:

1, Welche Zahllast ergäbe  ich nach den' aktuellen Berechnungsgrundlagen Insgesamt ¦
und je eils für die einzelnen  itgliedskörperschaf en bei einer Anhebung des
Hebesatzes gegenüber der Haushaltsei brin un  und A hörung auf 15,40 Prozent?

2. Wie groß Ist die. absolute Veränderung der Zahllast, bei einer Anhebun  um
0 20 Prozentpunkte auf dann 15,40 Prozent Insgesamt und für die einzelnen

itglledskörperschaften.gegenüber den aktuellen-Berechnungen auf  rundlage des
von der  er altung eihgebrachteh Hebesatzes?

Zur Bea twor ung der vorstehenden Fragestellungen füge' Ich eine ents rechende '
tabellarische Darstellung als Anlage diesem Schreiben bei. ,

Postanschrift: 50663 Köln Hausanschrift; Kennedy-Ufer 2 • 5Ü679 Köln Tel 0221 809-2606/3606 Fax 0221 809-2009 .



7. Dezember 2021

Mögliche Zahliasten der LVR-Mitgliedskörperschaften im Haushaltsjahr 2022
auf B sis de  Modell echnung zum GFG 2022

LVR-

Mltgliedskörperschaft

Zahllast
Landschaftsumlage
2021 I . Festsetzung

Umla egrundlagen
2022

It.Modellrechnung
GFG 2022

Zahllast
Landschaftsumlage
HH Ent urf 2022

Zahlla t
Landschaftsu lage

. HH 2022

Mehrbetrag
(Spaltes- paltes)

1 2 3 4 5 e:
Umlagesatz . 15,70% 15,20% 15,40 

Umlage run llagen 19.869.303.408 20.915.605.155 20.915.605.155
.Düsseldorf • 2'43.589,911 1.673.949.21 254.440.280 •257.788.179 3.347.898
Duisburg 181.564.458 1.218.682.102 185.239.679 18 ,677.044 2.437.36 
Essen 226.841,309 1.519.941.947 231.031.176 •234.071,060 3.039,884
Krefeld 76.857,782 510.387.011 77.578.826 78.599.600 l.Q20.774
Mönchengladbach •' 89,481.656 602.902.533 91.641.185 9 ,846.990 1.205.805
Müiheim anderRuhr ¦ . 52.487.053

' 348.410.392
52.958,380 53.655.200 . 696.821

Oberhausen 69.0 3.889 458,924.339 69.756 ,500 70.674.3 8 •' 91 .849

Remscheid 32.908.210 217.701.149 33.090.5 5 33.525.977 435.402
Solingen . 45.890.554 304.688.165 46.312.601 46.921.977 609.376
Wuppertal 121.892.085 825.427.983 125.465.053 127.115.909 1.650.856
Bot n ' 104.003.64.8 708.934.446 107.758.036 109.175.905 1.417.869
Köln . 410.159.744 2.812.040,678 427. 30.183 433.054.264 5.624.081
Leverkusen. 49.719.485 348.188.870 52.924.708 53,621,086 696.378
Kreis Düren 72,751.919 486.530.014 73.952,56 74.925.622 973.060
Rheln-Erft-Krels 129.825.339 843,650.700 128.234,906 129.922.208 1.687.301
Kreis Euskirchen 50.435.918 336.255.016 51.110.762 51.783.272 672.510
K eis Heinsber 66.738.097 443.681.532 67.439,593 68.326.956 887.363
Oberbergischer Kreis 73.143,346 484.573.965 73.655.243 74,624.391 969.148
Rheinisch-BerglscherKrel: . 73.693.488 505.482.433 76.833.330 77.8 4.295 1.010,965
Rhein-Sleg-Kreis 156.002.706 1.038.205.152 157.807.183 159.883.593 2.076.410
Kreis Kleve 81.404.795 546,092.446 83.006.052 84,098.237 1.092,185
Kreis Mettmann • 213.027.166 1,381.337.661 209.963.324 212.726.000 2.762.675
Rhein-Kreis Neuss 127.2 4.912 828.548.772 125.939,413 127,596.511 1,6 7.098
Kreis Viersen • ¦ 79.859.976 525.618.848 79.894.065 80. 45,303 ¦ 1.051.238

Kreis Wesel 125.272.832 834.962.852 126.914.354 128.584.279 1.669.926
StädteReglon Aachen 165.660.354 1.110.486.934 • 168.794.014 171.014.988 2i220.974
LapÄehafts nijägg. 3 ?71.00äMS 
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